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Mehr als 250 Künstler haben gegen 
die Entscheidung der Stadt Dortmund 
protestiert, der britisch-pakistani-
schen Schriftstellerin Kamila Sham-
sie wegen ihres Engagements für die 
BDS-Bewegung den Nelly-Sachs-
Preis abzuerkennen. Wir dokumen-
tieren den offenen Brief der Künstler, 
übersetzt aus dem Blog der britischen 
Literaturzeitschrift London Review of 
Books:
Mit Bestürzung haben wir die Entschei-
dung der Stadt Dortmund zur Kennt-
nis genommen, Kamila Shamsie den 
Nelly-Sachs-Preis für Literatur wegen 
ihres Engagements für die gewaltfreie 
BDS-Bewegung (Boykott, Desinvesti-
tionen und Sanktionen) zugunsten der 
Rechte der Palästinenser abzuerkennen. 
In einer Erklärung von mehr als vierzig 
fortschrittlichen jüdischen Organisatio-
nen (Juli 2018, jW) heißt es: »Antijü-
dischen Rassismus mit der Opposition 
gegen Israels Politik und dessen Sys-
tem der Besatzung und Apartheid zu 
verwischen, untergräbt sowohl den pa-
lästinensischen Kampf für Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Gleichheit als auch den 
globalen Kampf gegen Antisemitismus. 
Es dient auch dazu, Israel davor zu be-
wahren, an den universellen Standards 
der Menschenrechte und des Völker-
rechts gemessen zu werden.«

Die Angriffe gegen die BDS-Bewe-
gung sind in Deutschland mit am hef-
tigsten. Im Mai 2019 verabschiedete der 

Bundestag einen Antrag, mit dem die 
Bewegung als antisemitisch eingestuft 
wurde. Am 13. September entschied das 
Verwaltungsgericht Köln als drittes Ge-
richt des Landes zugunsten des Rechts 
auf Boykott. In seiner Entscheidung 
schrieb das Gericht: »Sowohl der Rats-
beschluss vom 12.6.2019 (des Bonner 
Stadtrats, jW) als auch die Beschlüs-
se des Landtags NRW vom 20.9.2018 
oder des Deutschen Bundestages vom 
17.5.2019 (BT-Drs. 19/10191) sind keine 
Rechtsetzungsverfahren, sondern politi-
sche Resolutionen bzw. Willensbekun-
dungen. Sie allein vermögen unter kei-
nem rechtlichen Gesichtspunkt einen be-
stehenden Rechtsanspruch einzuschrän-
ken.« Einige Tage später entschied sich 
die Stadt Dortmund jedoch, eine Autorin 
für ihr Eintreten zugunsten der Men-
schenrechte zu bestrafen, während sie 
sich gleichzeitig weigerte, das Statement 
der Künstlerin dazu zu veröffentlichen, 
wie sie von der Entscheidung erfuhr.

Deshalb veröffentlichen wir hier 
die Erklärung von Kamila Shamsie: 
»Vor den soeben abgeschlossenen is-
raelischen Wahlen kündigte Benjamin 
Netanjahu an, bis zu einem Drittel der 
Westbank zu annektieren, was gegen 
das Völkerrecht verstößt. Sein politi-
scher Gegner Benny Gantz erhob nur 
den Einwand, Netanjahu habe seine Idee 
gestohlen. Dies erfolgte kurz nach der 
Ermordung von zwei palästinensischen 
Jugendlichen durch israelische Truppen 

– die vom UN-Sonderkoordinator für 
den Nahostfriedensprozess als »ent-
setzlich« verurteilt wurde. In diesem 
politischen Kontext hat die Jury des 
Nelly-Sachs-Preises beschlossen, die 
Auszeichnung aufgrund meiner Unter-
stützung für eine gewaltfreie Kampagne 
gegen die israelische Regierung zurück-
zuziehen. Es betrübt mich außerordent-
lich, dass sich eine Jury dem Druck 
beugt und einer Schriftstellerin, die von 
ihrer Gewissens- und Meinungsfreiheit 
Gebrauch macht, einen Preis entzieht. 
Und es ist empörend, dass die BDS-Be-
wegung (nach dem Vorbild des südaf-
rikanischen Boykotts), die sich wegen 
der Diskriminierung und der Brutalität 
gegenüber Palästinensern gegen die is-
raelische Regierung einsetzt, als etwas 
Schändliches und Ungerechtes darge-
stellt werden sollte.« Was bedeutet ein 
Literaturpreis, der das Recht untergräbt, 
sich für die Menschenrechte, die Prinzi-
pien der Gewissens- und Meinungsfrei-
heit und die Freiheit der Kritik einzu-
setzen? Ohne diese werden Kunst und 
Kultur zu bedeutungslosem Luxus.
Zu den Unterzeichnern des Briefs zählen 
u. a.: Noam Chomsky, J. M. Coetzee, Te-
ju Cole, Annie Ernaux, Brian Eno, A. L. 
Kennedy, Naomi Klein, Alexander Klu-
ge, Michael Ondaatje, Arundhati Roy, 
Kate Tempest, Ocean Vinh Vuong, Roger 
Waters und Irvine Welsh.

https://www.lrb.co.uk/blog/2019/

september/the-right-to-boycott

Sie zeigen am Rande des der-
zeit laufenden Verdi-Bundes-
kongresses in Leipzig eine 

Ausstellung über Berufsverbote. 
Was ist da zu sehen?

Unsere Ausstellung zeichnet die Ge-
schichte der politischen Diskriminierung 
in Deutschland seit den Karlsbader Be-
schlüssen im 19. Jahrhun-
dert über das Kaiserreich, 
die Weimarer Republik, 
den Faschismus bis in die 
Nachkriegszeit nach. Sie 
nimmt insbesondere die 
Zeit der Adenauer-Regie-
rung in den Blick, als die 
KPD verboten wurde und 
viele Kommunisten und 
linke Leute in der BRD 
verfolgt wurden. Die Aus-
stellung thematisiert den 
sogenannten Radikalen-
erlass von 1972, der den 
Zugang zum öffentlichen 
Dienst abhängig von der 
Bereitschaft machte, je-
derzeit für die »freiheit-
lich-demokratische Grundordnung« ein-
zutreten. Es gab zwei Millionen Über-
prüfungen, Anfragen beim Verfassungs-
schutz, zwischen 35.000 und 40.000 
Berufsverbotsverfahren und Tausende 
abgelehnte bzw. aus dem öffentlichen 
Dienst entfernte Menschen.

Auch Ihnen wurde ein Berufsver-
bot auferlegt. Warum?

Ich war Lehrerin für die Fächer Deutsch 
und Französisch an einem Gymnasium 
in Friesland. In den 1980er Jahren ent-
fernte die CDU-geführte Landesregie-
rung Niedersachsens viele Lebenszeit-

beamte aus dem Schuldienst, die sich 
in ihrer Freizeit politisch engagierten. 
Ich war ehrenamtliche Funktionärin der 
DKP und bei Kommunal- und Land-
tagswahlen Kandidatin meiner Partei. 
Es folgten Prozesse vor den Disziplinar-
höfen der Verwaltungsgerichte. Als Lan-
desbeamte hat man den Rechtsweg aus-

geschöpft, wenn man das 
Verwaltungsgericht und 
das Oberverwaltungsge-
richt hinter sich gebracht 
hat. Danach bleibt nur 
noch das Bundesverfas-
sungsgericht. Dort erhob 
ich, begleitet von einem 
Anwalt namens Gerhard 
Schröder (dem späteren 
Bundeskanzler von der 
SPD, jW), eine Verfas-
sungsbeschwerde.
Wann war das?
Das war 1990 – die Mau-
er war gefallen. Es gab 
eine relativ große Un-
sicherheit, wie sich die 
Dinge zwischen den bei-

den deutschen Staaten weiterentwickeln 
würden und wie die bundesdeutschen 
Gerichte mit Kommunisten, Sozialisten 
und solchen, die sich politisch engagier-
ten – so wie ich –, umgehen würden. Das 
Bundesverfassungsgericht entschied 
dann, die Verfassungsbeschwerde nicht 
zu behandeln. Damit war der nationa-
le Rechtsweg für mich ausgeschlossen. 
Meine Anwälte und ich – Schröder war 
damals schon niedersächsischer Minis-
terpräsident – erhoben dann eine Be-
schwerde vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte. 1995 ver-

urteilte dieser die Bundesregierung we-
gen Verstoßes gegen das Meinungs- und 
Versammlungsrecht dazu, mich wieder 
einzustellen und mich zu entschädigen.

Was haben Sie in der Zeit gemacht, 
als Sie nicht in der Schule arbeiten 
durften?

Der Intendant eines Theaters in meiner 
Umgebung engagierte mich aufgrund 
der Geschichte, die durch die Presse 
gegangen war, als Theaterpädagogin. 
Ich bekam dafür eine Aufwandsent-
schädigung – die Schulbehörde hatte 
mich zwar rausgeschmissen, bezahlte 
aber noch 40 Prozent meines Gehalts. 
Ich bestritt dann meinen Lebensunter-
halt mit der Hälfte von dem, was ich 
vorher gehabt hatte. Vor allem aber 
hatte ich eine Tätigkeit, die etwas mit 
meinem Beruf zu tun hatte. Der Raus-
wurf bedeutete ja auch Stigmatisie-
rung, Isolierung und Aussortieren aus 
den Arbeitszusammenhängen. Die tä-
tige Solidarität, die ich erfuhr, stärkte 
die Motivation weiterzukämpfen und 
trug dazu bei, die eigene Persönlich-
keit zu stärken. Als die letzte Instanz 
mich verurteilte, bekam ich keine Be-
züge mehr, dafür aber einen richtigen 
Vertrag beim Theater. Die heutigen 
Berufsverbote-Initiativen wollen die 
Aufmerksamkeit auch darauf richten, 
dass alle Betroffenen, die spätestens 
jetzt ins Rentenalter kommen, nicht 
rehabilitiert sind, keine Entschädigung 
erhalten haben und vielfach von Al-
tersarmut betroffen sind.

 Interview: Susanne Knütter
Eine längere Version finden Sie auf 

jungewelt.de

»Mein Rauswurf bedeutete 
Stigmatisierung, Isolierung«

Drecksarbeit für Johnson

HH 6

Labour nach Supreme-Court-Urteil

Falschparker des Tages 

Hamburgs Polizei hat spätes-
tens seit dem G-20-Gipfel 
im Sommer 2017 den Ruf, 

mit Demonstranten, die nach links 
abweichende Meinungen vertreten, 
nicht eben zimperlich umzugehen. 
Aktuell steht sie wegen der brutalen 
Räumung einer blockierten Straßen-
kreuzung beim Klimastreik am ver-
gangenen Freitag in der Kritik. Zur 
Ablenkung von diesen unschönen 
Schlagzeilen kommt eine kuriose 
Begebenheit gerade recht, die am 
Dienstag für Gelächter in den »so-
zialen Netzwerken« sorgte.

Ein Journalist von Radio Dresden 
hatte beim Kurznachrichtendienst 
Twitter ein Foto von einem Wasser-
werfer des Typs 10000 (kurz: WaWe 
10) gepostet, der im Dresdner Stadt-
teil Strehlen geparkt worden war. 
»Vermisst Ihr einen Wasserwerfer?«, 

wollte er von der Dresdner und der 
Hamburger Polizei wissen. Eine 
daraufhin entsandte Streifenwagen-
besatzung fand heraus, dass das 
Fahrzeug aus Hamburg stammt. Das 
war nicht schwer, weil groß »HH 6« 
dran steht.

Was aber machte der WaWe 10 
alias HH 6 in Dresden? Rasch geäu-
ßerte Spekulationen, die Hamburger 
Polizei habe den sächsischen Kol-
legen handwerkliches Know-How 
für das Auflösen unerwünschter 
Demonstrationen vermitteln wollen, 
erwiesen sich als falsch. Tatsäch-
lich war das Gefährt zur Reparatur 
nach Österreich geschickt worden 
und von dort zu einer Außenstelle 
der Firma im brandenburgischen 
Luckenwalde unterwegs. Der Fahrer 
hatte sich, um die gesetzlichen Ru-
hezeiten einzuhalten, in einem Hotel 
einquartiert – und das Ungetüm kur-
zerhand mitten auf dem Bürgersteig 
abgestellt.

Zwar meinte die Dresdner Polizei, 
das Fahrzeug könne im Zweifelsfall 
wie ein großer Lkw angesehen wer-
den, ließ den WaWe 10 dann aber 
doch lieber auf ein polizeieigenes 
Gelände verbringen. Ob ein Bußgeld 
wegen Falschparkens fällig wird, sei 
noch offen.

 Kristian Stemmler

Es gab einmal eine Zeit, 
da waren die britischen 
Konservativen die Partei 

der Großunternehmer, Großgrund-
besitzer, Militärs, der Beamten 
und der Richter. Die Tories waren 
über Jahrhunderte die Partei des 
bürgerlichen Staatsapparats und 
die Garanten bürgerlicher Klassen-
herrschaft. Das Urteil des Obersten 
Gerichts vom Dienstag, das die von 
Premierminister Boris Johnson ver-
ordnete parlamentarische Zwangs-
pause aufgehoben hat, ist ein erneu-
tes, dramatisches Beispiel dafür, 
wie brüchig dieses Arrangement ge-
worden ist. Die verschiedenen Teile 
des britischen Staatsapparats stehen 
sich in einem zunehmend offenen 
Konflikt gegenüber, eine Lösung ist 
nicht in Sicht.

Ein solcher Zustand sollte beste 
Voraussetzungen für eine radikale 
linke politische Alternative bieten. 
Tatsächlich besteht nun zum wie-
derholten Mal innerhalb weniger 
Wochen die Möglichkeit, Neuwah-
len durchzusetzen, um eine Links-
regierung mit Jeremy Corbyn ins 
Amt zu hieven.

Doch die sozialdemokratische 
Fähigkeit, selbst bei großen Chan-
cen auf einen Sieg eine Niederlage 
einzufahren, darf nie unterschätzt 
werden. Das Urteil des Supreme 
Court war nur wenige Stunden alt, 
da fingen ehemals linksradikale 
Hohepriester des »Remain«-La-
gers – beispielsweise der Journalist 
Paul Mason – bereits an, das Lied 
vom zweiten EU-Referendum zu 
singen, das Priorität vor Neuwahlen 
haben müsse.

Über Twitter forderte Mason, 
eine Übergangsregierung mit 

Corbyn an der Spitze einzuset-
zen – falls Corbyn nicht durch-
gesetzt werden könne, eine andere 
Autoritätsfigur der Labour-Partei. 
Diese Übergangsregierung müsse 
schnellstmöglich ein neues EU-Re-
ferendum einleiten. Manche ehe-
maligen Revolutionäre verteidigen 
lieber den von den Tories verlas-
senen bürgerlichen Staatsapparat, 
als dass sie sich für eine Regierung 
einsetzten, deren bloße Existenz 
eine scharfe Herausforderung der 
Reichen und Mächtigen des Landes 
bedeuten würde.

Wer sich aber diesem Staats-
apparat von links andient, macht 
letztlich die Drecksarbeit für 
Boris Johnson. In einer Rede vor 
US-amerikanischen Geschäfts-
leuten hat Johnson den britischen 
Richterspruch bereits scharf kri-
tisiert – auch dies wäre noch vor 
wenigen Monaten von seiten eines 
amtierenden konservativen Pre-
mierministers undenkbar gewesen.

Der britische Premier wird sei-
nen Kurs weiter verfolgen. Er wird 
die Erzählung von einem Establish-
ment spinnen, das mit undemokra-
tischen Methoden den EU-Austritt 
Großbritanniens zu verhindern 
versucht. Die meisten arbeitenden 
Menschen durchschauen diese An-
biederung und sehen Johnson nicht 
als Bündnispartner. Doch die »Bre-
xit«-Befürworter unter ihnen sehen 
sehr wohl, dass die Herrschenden 
in Zusammenarbeit mit der EU ver-
suchen, den Austritt zu verhindern. 
Rechte Gruppen wie Nigel Farages 
»Brexit-Partei« wollen davon profi-
tieren. Es liegt am linken Flügel der 
Labour-Partei, nicht in diese Falle 
zu tappen.

Christian Bunke, Manchester

Ausstellung auf Verdi-Bundeskongress zu Berufsverboten. 
Aufarbeitung steht bis heute aus. Gespräch mit Dorothea Vogt
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Dorothea Vogt spricht 
am 15. Oktober in der 

jW-Ladengalerie zu dem 
Thema Berufsverbote. 
Die Ausstellung »›Ver-
gessene‹ Geschichten« 
wurde von der Initiative 
gegen Berufsverbote in 

Niedersachsen organisiert
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